
Die Fachstelle 
für behinderte 
Menschen im 
Beruf

22. März 2024



rechtlicher Hintergrund

2

„Integrationsamt“ 
(SGB IX)

Inklusionsamt 
Arbeit Fachstelle

Aufgabenübertragung nach 
§ 190 II SGB IX
Zuständigkeitsverordnung 
NRW

Pflichtaufgabe
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Personenkreis

• schwerbehinderte Menschen
• GdB 50

• gleichgestellte Personen
• GdB 30 oder 40
• Gleichstellung durch Agentur für Arbeit
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Zuständigkeit

 Arbeitgeber
 Beschäftigte

 nach Arbeitsort
 nach Wohnort

 Selbstständige

 außer Lünen

4 Dez III I FB 50 I 50.3



Beteiligung im besonderen Kündigungsschutz 
§§ 168 SGB IX

 Sicherstellung des besonderen Kündigungsschutzes

 Herbeiführen einer gütlichen Einigung

 Verhandlungsprotokolle, rechtliche Würdigung des Sachverhalts 
als Entscheidungsgrundlage für den LWL
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Fristen



Begleitende Hilfen im Arbeitsleben 
§§ 185 ff. SGB IX, SchwbAV

 sachgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen von Menschen mit 
Behinderungen

 technische Hilfen

 Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes

 Hilfen zur Gründung/ Erhaltung einer selbstständigen Existenz

 Hilfen zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer 
behindertengerechten Wohnung

 Hilfen in besonderen Lebenslagen
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Präventions-/ BEM-Verfahren
§ 167 SGB IX
 Konfliktbeilegung zwischen AG und AN

 (dauerhafte) Fortsetzung von Arbeitsverhältnissen

 Mitinitierung von Maßnahmen im Rahmen der Prävention
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Arbeitsweise
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Beratung

Information

Ortstermine
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Öffentlichkeitsarbeit
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Arbeitsgrundsätze
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Neutralität

Vertrauen

Spezielle 
Fachkenntnis

hohe 
Individualität



Zahlen- Daten- Fakten

 76 Kündigungsfälle

 71 Fälle begleitender Hilfen

 91 Vor- Ort- Termine

 rd. 147.000 € bewilligte Mittel aus der Ausgleichsabgabe

 792 Arbeitgeber
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2023



Auswirkungen der Arbeit
 Standortfaktor 

 Arbeitsmarkt

Chancen
 Grundsätzlicher Inklusionsgedanke auch bei der Teilhabe am 

Arbeitsleben

Risiken
 allgemeine Konjunkturschwankungen wirken sich stark auf die 

Arbeit aus
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Ausblick
LWL- Modell „Aufbruch“

• 10 % weniger Beschäftigte in Werkstätten

• 10 % weniger Arbeitslosigkeit  bei schwerbehinderten 
Menschen

In Pilot-Regionen:

vermehrte Wechsel auf den 1. Arbeitsmarkt

Zuständigkeit der Fachstellen mangels anderer Kostenträger
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rd. 40.000

rd. 25.000

bis 2030

ab 2025 im Kreis Unna



Vielen Dank 
für Ihre
Aufmerksamkeit.

Copyright
Sämtliche Urheberrechte an den Inhalten dieser Präsentation stehen ausschließlich dem Kreis Unna zu. Wir haben keine 
Einwände, wenn Sie Einzelkopien von Seiten oder Teilen davon für Ihren Privatgebrauch fertigen, vorausgesetzt, dass 
der Urheberrechtshinweis des Kreises Unna erhalten bleibt. Es ist jedoch ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt, 
Seiten oder Teile davon herunterzuladen, um sie kommerziellen Zwecken zuzuführen.

Info
Der Kreis Unna ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er wird vertreten 
durch Landrat Mario Löhr, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna.
Gerichtsstand: Unna

Weitere Informationen: kreis-unna.de/impressum
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Kontakt
Kreis Unna | Der Landrat

Friedrich-Ebert-Str. 17
59425 Unna

T 0 23 03 27-0
post@kreis-unna.de


